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Nr. 6 Verordnung: Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale

Verordnung

des Gemeinderats der Gemeinde Sigharting vom 26. März 2026 betreffend Zuschlag zur 
Freizeitwohnungspauschale für das Finanzjahr 2026

(Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale)

§ 1
Gegenstand der Abgabe, Abgabenhöhe

(1) Die Gemeinde Sigharting erhebt ab dem Finanzjahr einen Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale 
gemäß § 54 Oö. Tourismusgesetz 2018, LGBI Nr. 3/2018, idF. LGBl. Nr. 113/2023.

(2) Der Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale beträgt: 

a) Für Freizeitwohnungen bis 50 m² Nutzfläche sowie für Dauercamper 150 % Zuschlag

b) Für Freizeitwohnungen über 50 m² Nutzfläche 150 % Zuschlag

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Verordnungsblatt der Gemeinde 
Sigharting in Kraft. 

Die Bürgermeisterin:
Martina Schlöglmann
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